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tolle ideen wurden im LEaDEr-ideen-workshop am 04.12.2024 von 20 
interessierten und motivierten Dormettingerinnen und Dormettingern 
entwickelt.
in einem 2. ideen-workshop

am:  Donnerstag, 30.01.2025
um:  19.00 Uhr
im Bürgersaal in Dormettingen

wollen wir weitere ideen sammeln, vor allem aber die ersten Projekte kon-
kretisieren.

Nutzen Sie die Chance, Projekte, die unsere Gemeinde weiterbringen, 
mitzuentwickeln und auch bei der Planung und Umsetzung mitzu-
wirken.
Schon beim ersten workshop zeigte es sich, dass gerade das umfeld für 
unsere Jugendlichen verbessert werden könnte.
aber auch das thema Gastronomie und vor allem ein Erlebnisweg (begin-
nend an der Mehrzweckhalle) stand im Fokus mancher idee.
Der Gemeinderat Dormettingen hofft wiederum auf eine Vielzahl an moti-
vierten teilnehmern. Sehr freuen würden wir uns über weitere Frauen, die 
sich einbringen wollen.

Gemeinsam schaffen wir es, unser Dormettingen mit hohen Förder-
mitteln noch attraktiver für uns alle zu machen.

Anton Müller

Termine

Januar 2025
29.01. Sonne 
   café Plus Dotternhausen
30.01. Gemeinde 
   2. LEaDEr-ideen-workshop

Februar 2025
02.02. nZ 
   umzug unterdigisheim
04.02. Sonne 
  Spielenachmittag Dot
05.02. Senioren 
  Seniorennachmittag
08.02. Sonne 
  Bastelkurs
08.02. nZ 
   Kinderringtreffen und 

Brauchtumsabend Bisingen
09.02. nZ 
  umzug Bisingen
13.02. Sonne 
  Essen Dotternhausen
17.02. Sonne 
   Spielenachmittag Dormet-

tingen
18.02. Sonne 
   Sonne café Dormettingen
18.02. Lra 
  Kühlgerätesammlung
20.02. GR 
  GR-Sitzung
22.02. nZ 
  Brauchtumsabend
23.02. Bundestagswahl
27.02. nZ 
  „Schmotziger“

Öffnungszeiten Rathaus
Montag:  8.00 - 12.30 Uhr
Dienstag:  14.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch: 8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr
Freitag:  geschlossen

2. LEADER-Ideen-Workshop 

am 30.01.2025

Foto: <Mehrere überschneidende Verknüpfungen>

Foto: kaarsten7Stock/Getty Images Plus
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RATHAUS & MEHR

BEREITSCHAFTSDIENSTE
WICHTIGE RUFNUMMERN 
FÜR DEN ÄRZTLICHEN 
BEREITSCHAFTSDIENST: 
ZOLLERN-ALB-KREIS

Feuerwehr, Notarzt, Notfall:  112
Krankentransport:  19 222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116 117
Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienst-
praxen an den Krankenhäusern Albstadt 
und Balingen sind an Wochenenden und 
Feiertagen von 10:00 Uhr – 20:00 Uhr. 
Mobile Patienten können jederzeit ohne 
Anmeldung dorthin kommen (auch in 
der Nacht). Patienten, die aus Krankheits-
gründen nicht in der Lage sind, die Bereit-
schaftsdienst-Praxen aufzusuchen, wer-
den über die 116117 an den Fahrdienst 
vermittelt, der sie dann zu Hause aufsucht.

Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein,- kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 
(Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Balingen
Zollernalb Klinikum
Tübinger Str. 30,72336 Balingen
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen 10 – 20 Uhr

Allgemeine Notfallpraxis Albstadt
Zollernalb Klinikum
Friedrichstr. 39, 72458 Albstadt
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen 10 – 18 Uhr 

Notfallpraxis HNO Tübingen (HNO)
Universitätsklinikum Tübingen
Elfriede-Aulhorn-Str. 5, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an den Feiertagen  8 – 20 Uhr

Notfallpraxis Kinder Tübingen (Kinder)
Universitätsklinikum Tübingen, Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin
Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen 10 – 18 Uhr

Notfallpraxis Kinder Reutlingen (Kinder)
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen 
9 – 13 Uhr und 15 – 19 Uhr

Kinder Notfallpraxis  
Villingen-Schwenningen
Schwarzwald-Baar-Klinikum VS
Klinikstr. 1, 78052 Villingen-Schwenningen
Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 19 - 21 Uhr
Fr. 18 - 21 Uhr
Sa., So. u. Feiertagen 9 - 21 Uhr

Gynäkologischer Notdienst und 
Geburtshilfe
Zollernalb Klinikum 
Balingen  07433 9092-0
Zahnärztlicher 
Notfalldienst:  01805 911 690
Der Bereitschaftsdienst dauert von Sams-
tag 8:00 bis Montag 8:00 Uhr. An Feierta-
gen und Brückentagen dauert der Dienst 
von 8:00 bis 8:00 Uhr des folgenden Tages.

Telefonseelsorge 
Neckar-Alb:  0800/1110111
Öffnungszeiten: Sa., So. und Feiertage 
 10 - 19 Uhr.

NOTDIENST DER APOTHEKEN
Samstag, 01.02.2025
Sonnen-Apotheke Bisingen
Hauptstr. 2
Tel.: 07476 - 14 11
Sonntag, 02.02.2025
Mozart-Apotheke Balingen
Mozartstr. 31, 72336 Balingen
Tel.: 07433 - 1 55 53

Stadtapotheke Schömberg
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 08.00 - 12.30 Uhr
     14.00 - 19.30 Uhr
Mi.     08.00 - 12.30 Uhr
     16.00 - 18.30 Uhr
Sa.     08.00 - 12.30 Uhr
Tel. 07427 - 9 47 50

Wir sind erreichbar:
Gemeindeverwaltung:
Tel: 07427 - 2504
Fax: 07427 - 8122
E-Mail: info@gemeinde-dormettingen.de
E-Mail:  amtsblatt @gemeinde-dormettingen.de
Homepage: www.dormettingen.de
Bürgermeister Anton Müller
Tel. 07427-2504 (Zentrale)
E-Mail:  anton.mueller@gemeinde-dormettingen.de
Frau Blaga Villing
Tel. 07427-2504 (Zentrale)
E-Mail:  blaga.villing@gemeinde-dormettingen.de
Frau Melanie Schulz
Tel. 07427- 2504 (Zentrale)
E-Mail: melanie.schulz@gemeinde-dormettingen.de
Frau Manuela Lopian
Tel. 07427 – 9425671
E-Mail: manuela.lopian@gemeinde-dormettingen.de

Frau Annkatrin Lippert
Tel. 07427 – 9425672
E-Mail: annkatrin.lippert@gemeinde-dormettingen.de
Kindergarten Dormettingen
Tel. 07427 – 7382
E-Mail: kindergarten@gemeinde-dormettingen.de

Förster Stephan Kneer
Tel. 07427/59 09 309 (AB)
E-Mail: fr.leidringen@zollernalbkreis.de
Sprechzeiten donnerstags 16.00 - 18.00 Uhr

Notruf 
Polizei       110
Feuerwehr / Notarzt   112
DRK-Krankentransport   19222
Telefonseelsorge    0800 1110111
Sonstige
BM Müller privat    (07428) 3076
SonNe       (07427) 4199826
(Vorwahl bitte immer mitwählen)

Überlandwerk 
Eppler      931566
Polizeiposten 
Schömberg   940030
Polizeirevier 
Balingen    (07433) 2640
Abfallberater
Bames     (07433) 921381

Grüngutplatz Dottern- 
hausen GESCHLOSSEN
WINTERPAUSE

WINTERPAUSE 

Restaurant: Wiedereröffnung Anfang März

Parkgelände: Saisonstart zu Ostern



Amtsblatt Dormettingen · 29. Januar 2025 · Nr. 5    |   3

Soundhealing
Die Kursgebühr beträgt 32,- € und 
ist bei der Anmeldung zu entrichten.
Anmeldung im Rathaus 
(07427 / 2504)
Dauer ca. 2 Stunden
Max. Teilnehmerzahl 12 Personen, 
bei zu geringer Teilnehmerzahl kann 
der Termin nicht stattfinden.

Anmeldeschluss spätestens 
03.02.2025.

SOUNDHEALING
KLANGERLEBNIS MIT TRAUMREISE

Wann? am 19. Februar 2025, 19.30 Uhr 

Wo? Pfarrhaus, Innere Dorfstr. 6, 72358 Dormettingen

Ein wunderbares Erlebnis zum Entspannen und Genießen.

Sie sind umgeben vom vielfältigen Schwingungsfeld der Klänge,

welche für Körper, Geist und Seele sehr entspannend, wohltuend,

lösend und regenerierend sind. 

In dieser Tiefenentspannung werden unsere Selbstheilungskräfte

aktiviert und neue Lebensenergie breitet sich aus. 

Lass dich entführen in die Welt der Klangschalen

www.kenuma.de
www.manuke.de

mitzubringen sind:

Matte, Decke, Kopfkissen,

bequeme Kleidung

etwas zu trinken 
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LIEBE SENIORINNEN  
UND SENIOREN

Wir laden euch herzlich zum nächsten Senio-
rennachmittag am Mittwoch, 05.02.2025 ab 
14.00 Uhr im Pfarrgemeindesaal ein!
Auch wenn es bis zur Fasnet noch ein Weil-
chen dauert, freuen wir uns auf einen gesel-
ligen Nachmittag mit euch!

Das Team für Seniorenarbeit
Edith (Tel. 1010), Herlinde (496) und Sabine 
(1033)

Mikrozensus 2025 –  
Rund 62.000 Haushalte in der Befragung

Deutschlands größte jährliche Haushaltebefragung startet erneut
Im Rahmen des Mikrozensus befragt das Statistische Landesamt Baden-Württem-
berg auch im Jahr 2025 wieder etwa 62.000 Haushalte im Südwesten.
Die Auswahl der Haushalte, die in die Stichprobe mit einbezogen werden, 
erfolgt dabei mithilfe eines mathematischen Zufallsverfahrens. Die ausge-
wählten Haushalte finden im Briefkasten ein Anschreiben des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württembergs vor. Darin sind die Zugangsdaten für die 
Meldung über das Internet enthalten. Alternativ besteht die Möglichkeit, der 
Auskunftspflicht durch ein Telefoninterview mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Statistischen Landesamtes nachzukommen oder einen Pa-
pierbogen auszufüllen. Es genügt dabei, wenn eine volljährige Person die An-
gaben für alle Haushaltsmitglieder abgibt. Die Teilnahme an der Befragung ist 
für alle Altersgruppen verpflichtend, um ein umfassendes Bild der Lebensrea-
litäten junger und älterer Menschen zu gewährleisten.
Der Mikrozensus erfasst seit seiner Einführung im Jahr 1957 wichtige Daten 
wie Familienstand, Bildungsabschlüsse und Erwerbstätigkeit. Neben den jähr-
lich wiederkehrenden Themen werden auch wechselnde Inhalte abgefragt. 
Im Jahr 2025 gehören hierzu beispielsweise Fragen zum Umgang mit künst-
licher Intelligenz oder zum Rauchverhalten. Die Erhebungsergebnisse dienen 
als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen des 
Bundes und der Länder. Sie sind somit im Zusammenhang mit der Gestaltung 
zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklungen von hoher Wichtigkeit. Viele die-
ser Daten sind zudem europaweit vergleichbar. Die Ergebnisse des Mikrozen-
sus sind nicht nur für Politik und Verwaltung von Bedeutung, sondern stehen 
auch der Öffentlichkeit und der Wissenschaft zur Verfügung.
Die Wahrung der Vertraulichkeit und der Schutz personenbezogener Daten 
stellen dabei fundamentale Prinzipien bei der Verarbeitung von Einzelanga-
ben dar. Nach Eingang und Prüfung der Daten im Statistischen Landesamt 
erfolgt eine Anonymisierung, sodass sich Rückschlüsse auf einzelne Personen 
nicht ziehen lassen.
Fachliche Rückfragen Mikrozensus
Tel.: +49 711641-2099, E-Mail: Mikrozensus

Foto: am
dezigns/iStock/Thinkstock
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntma-
chung des Landratsamtes 
Zollernalbkreis über die 
Einsichtnahme von Hoch-

wassergefahrenkarten und Überschwemmungsge-
bieten gemäß § 65 Abs. 2 Wassergesetz für Baden-
Württemberg (WG) an der Schlichem mit folgenden 
Seitengewässern

Einzugsgebiet: Schlichem
Seitengewässer: Weiherbach, Hohler Graben, Schwarzen-
bach, Schwaigholzbach, Seltergraben, Waldhausbach, Egert-
bächle, Wettebach, Mittelbach und Weilenbach
Betroffene Städte und Gemeinden: Dautmergen, Dormettin-
gen, Dotternhausen, Hausen am Tann, Meßstetten, Ratshau-
sen, Rosenfeld, Schömberg, Weilen u.d.R., Zimmern u.d.B.
Hochwassergefahrenkarten umfassen die Gebiete an Gewässern, 
für die im Falle eines Hochwassers eine Überflutungsgefahr aus-
gewiesen ist. Mithilfe der Darstellungen können sich Bürgerinnen 
und Bürger als Grundstückseigentümer, Bauherren oder Bewoh-
ner über das Hochwasserrisiko informieren. Abgebildet sind die 
Flächenausbreitungen und Überflutungstiefen des Wassers bei 
einem 10-, 50- und 100-jährlichen Hochwasser und einem Ext-
remhochwasser.
Bestimmte Bereiche im Einzugsgebiet eines Gewässers gelten 
nach § 65 Abs. 1 WG als festgesetzte Überschwemmungsgebiete. 
Darunter fallen, ohne dass es einer weiteren Festsetzung bedarf,
1.   Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Dämmen 

oder Hochufern,
2.   Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal 

in 100 Jahren zu erwarten ist,
 und
3.   Gebiete, die auf der Grundlage einer Planfeststellung oder 

Plangenehmigung für die Hochwasserentlastung oder Rück-
haltung beansprucht werden.

Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung entfalten die als Über-
schwemmungsgebiete dargestellten Flächen konstitutive Wir-
kung und gelten nach § 76 WHG i. V. m. § 65 WG als festgesetzt. 
Damit gelten spezielle Regelungen. Sie dienen dem Hochwasser-
schutz und schränken aus diesem Grund die Bebaubarkeit und 
Nutzung der Grundstücke in den betroffenen Gebieten ein. Diese 
besonderen Schutzvorschriften sind in §§ 78 ff. Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) formuliert. Untersagt sind beispielsweise die 
Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen sowie das Abla-
gern und die nicht nur kurzfristige Lagerung von Gegenständen, 
die den Wasserabfluss behindern können oder fortgeschwemmt 
werden können sowie auch das Erhöhen oder Vertiefen der Erd-
oberfläche. Ausnahmen von diesen Bestimmungen können von 
der zuständigen Behörde nur unter Einhaltung bestimmter Vo-
raussetzungen zugelassen werden. Anforderungen an Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ergeben sich aus 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (AwSV).
Die Hochwassergefahrenkarten mit der Darstellung der Über-
schwemmungsgebiete sind jederzeit im Internet unter www.
hochwasserbw.de unter dem Abschnitt „Interaktive Karten“ mit 
einer Weiterleitung zum Daten- und Kartendienst der Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württem-
berg (http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/) abruf-
bar. Zudem können die Karten beim Landratsamt Zollernalbkreis, 
Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft, Hirschbergstraße 29, 72336 
Balingen und bei den jeweils betroffenen, oben aufgeführten 
Städten und Gemeinden während der Öffnungszeiten eingese-
hen werden.
Balingen, den 14.01.2025
Landratsamt Zollernalbkreis
Umwelt und Abfallwirtschaft

Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes 
Zollernalbkreis über die Einsichtnahme von Hoch-
wassergefahrenkarten und Überschwemmungsge-
bieten gemäß § 65 Abs. 2 Wassergesetz für Baden-
Württemberg (WG) an der Eyach mit folgenden 
Seitengewässern

Einzugsgebiet: Eyach
Seitengewässer: Meßstetter Talbach, Steinbach, Strichgra-
ben, Aubenbach, Schalksbach, Rappentalbach, Grundbach, 
Beutenbach, Kälberbach, Wettbach, Steinach, Kaunterbach, 
Talbach (auf den Gemarkungen Engstlatt und Ostdorf), Klin-
genbach, Talbach (auf den Gemarkungen Grosselfingen und 
Ostdorf), Rötenbach (Großer Kohlgrabenbach), Stockbach 
(Rohrbach), Danbach, Stunzach, Butzengraben, Laibebach, 
Feldbach
Betroffene Städte und Gemeinden: Albstadt, Balingen, Bisin-
gen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislingen, Grosselfin-
gen, Haigerloch und Rosenfeld
Hochwassergefahrenkarten umfassen die Gebiete an Gewässern, 
für die im Falle eines Hochwassers eine Überflutungsgefahr aus-
gewiesen ist. Mithilfe der Darstellungen können sich Bürgerinnen 
und Bürger als Grundstückseigentümer, Bauherren oder Bewoh-
ner über das Hochwasserrisiko informieren. Abgebildet sind die 
Flächenausbreitungen und Überflutungstiefen des Wassers bei 
einem 10-, 50- und 100-jährlichen Hochwasser und einem Ext-
remhochwasser.
Bestimmte Bereiche im Einzugsgebiet eines Gewässers gelten 
nach § 65 Abs. 1 WG als festgesetzte Überschwemmungsgebiete. 
Darunter fallen, ohne dass es einer weiteren Festsetzung bedarf,
1.   Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Dämmen 

oder Hochufern,
2.   Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal 

in 100 Jahren zu erwarten ist,
 und
3.   Gebiete, die auf der Grundlage einer Planfeststellung oder 

Plangenehmigung für die Hochwasserentlastung oder Rück-
haltung beansprucht werden.

Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung entfalten die als Über-
schwemmungsgebiete dargestellten Flächen konstitutive Wir-
kung und gelten nach § 76 WHG i. V. m. § 65 WG als festgesetzt. 
Damit gelten spezielle Regelungen. Sie dienen dem Hochwasser-
schutz und schränken aus diesem Grund die Bebaubarkeit und 
Nutzung der Grundstücke in den betroffenen Gebieten ein. Diese 
besonderen Schutzvorschriften sind in §§ 78 ff. Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) formuliert. Untersagt sind beispielsweise die 
Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen sowie das Abla-
gern und die nicht nur kurzfristige Lagerung von Gegenständen, 
die den Wasserabfluss behindern können oder fortgeschwemmt 
werden können sowie auch das Erhöhen oder Vertiefen der Erd-
oberfläche. Ausnahmen von diesen Bestimmungen können von 
der zuständigen Behörde nur unter Einhaltung bestimmter Vo-
raussetzungen zugelassen werden. Anforderungen an Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ergeben sich aus 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (AwSV).
Die Hochwassergefahrenkarten mit der Darstellung der Über-
schwemmungsgebiete sind jederzeit im Internet unter www.
hochwasserbw.de unter dem Abschnitt „Interaktive Karten“ mit 
einer Weiterleitung zum Daten- und Kartendienst der Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württem-
berg (http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/) abruf-
bar. Zudem können die Karten beim Landratsamt Zollernalbkreis, 
Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft, Hirschbergstraße 29, 72336 
Balingen und bei den jeweils betroffenen, oben aufgeführten 
Städten und Gemeinden während der Öffnungszeiten eingese-
hen werden.
Balingen, den 14.01.2025
Landratsamt Zollernalbkreis
Umwelt und Abfallwirtschaft
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Das Rathaus informiert

Landesfamilienpass 2025
Auch im Jahr 2025 kann der nachstehend näher bezeichnete 
Personenkreis einen Landesfamilienpass beantragen. Die In-
haber
von Familienpässen können, wenn die Voraussetzungen noch 
gegeben sind, ein Gutscheinheft für 2025 erhalten.
1.   Familien mit mindestens 3 kindergeldberechtigten Kin-

dern, die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft le-
ben.

2.   Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens ei-
nem kindergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemein-
schaft leben.

3.   Familien, die mit einem kindergeldberechtigten schwerbe-
hinderten Kind (mindestens 50 % Erwerbsminderung), in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

4.   Familien, die Bürgergeld, bzw. Kinderzuschlag berechtigt 
sind und mit mindestens einem kindergeldberechtigten 
Kind in häuslicher Gemeinschaft leben.

5.   Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem 
Kind in häuslicher Gemeinschaft leben.

Der Landesfamilienpass berechtigt zu vielen kostenfreien 
oder ermäßigten Eintritten in Schlösser, Gärten und Museen 
Baden-Württembergs, sowie auch einmal im Jahr zur kosten-
freien Nutzung des Schlichem-Bades in Schömberg. Die Liste 
aller Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg sowie weite-
re Hinweise finden Sie unter: www.sozialministerium-bw.de/
landesfamilienpass.
Landesfamilienpass und Gutscheine können beim Bürger-
meisteramt beantragt bzw. abgeholt werden.

Bericht der GR-Sitzung vom 23.01.2025

1.  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
  Es wurde bekannt gegeben, dass in der Gemeinderatssitzung 

vom 19.12.2024 keine veröffentlichungspflichtigen Beschlüs-
se gefasst wurden.

2.  Einbringung Haushaltsplan und Haushaltssatzung
  Dieser Tagesordnungspunkt wurde auf die nächste Sitzung 

verlegt.

3.  Jagdverpachtung
 a)  Festlegung der Regelung des Jagdpachtvertrages
  Aus Sicht der Verwaltung haben sich die Regelungen des 

Jagdpachtvertrages aus dem Jahr 2013 bewährt und sollten 
deshalb weitestgehend beibehalten werden. Da im Jahr 2021 
eine Jagdgenossenschaftsversammlung stattgefunden hat 
und hierbei auch eine Neuaufnahme, der zu verpachtenden 
Flächen vorgenommen wurde, mussten allein deshalb etliche 
Regelungen neu gefasst werden. Insbesondere haben sich 
die Flächenverhältnisse in Bezug auf den gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk durch die Bildung des Eigenjagdbezirkes Holcim 
und dem Eigenjagdbezirk Gemeinde Dormettingen verän-
dert.

  Alle Bezüge auf gesetzliche Regelungen mussten außerdem 
angepasst werden.

  Letztlich erfolgte im Entwurf der Verwaltung eine geringfü-
gige Anpassung des Jagdpachtpreises von sechs auf sieben 
Euro pro Hektar Waldfläche und eine Festlegung des Pacht-
zeitraums auf acht Jahre.

  Mit der Verpachtung auf acht Jahre wird nun eine zeitliche 
Übereinstimmung der übernächsten Jagdgenossenschafts-
versammlung mit dem Auslaufen des Jagdpachtvertrages 
ermöglicht.

  Der Gemeinderat beschloss die Regelungen des Jagdpacht-
vertrages für das Jahr 2025.

 b)  Pachtvergabe
  Im Herbst 2024 wurde mehrfach im Amtsblatt der Gemeinde 

Dormettingen auf die Neuverpachtung des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirks und des Eigenjagdbezirks Dormettingen 
zum 01.04.2025 hingewiesen. Die bisherige Pächtergemein-
schaft Rolf Julius Pfaff, Karl Heinrich Weinmann und Achim 
Mohl haben fristgerecht eine Bewerbung um die Neuver-
pachtung des Jagdbezirks Dormettingen – gemeinschaftli-
chen Jagdbezirk und Eigenjagdbezirk abgegeben.

  Der Gemeinderat beschloss den gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirk Dormettingen und den Eigenjagdbezirk Dormettingen 
mit einer Gesamtfläche von 610,4 ha und einer bejagbaren 
Fläche von 535,4 ha aufgegliedert in 127,8 ha Waldfläche und 
circa 407,6 ha Feldfläche zu einem Gesamtpachtpreis von 
1.012,37 € inklusive Mehrwertsteuer für den Zeitraum vom 1. 
April 2025 bis zum 31. März 2033 (acht Jahre) an die Pächter-
gemeinschaft Rolf Julius Pfaff, Karl Heinrich Weinmann und 
Achim Mohl zu den unter Tagesordnungspunkt 3 a) beschlos-
senen Bedingungen zu verpachten.

4.  Bürgermeisterwahl 2025
 a)  Bildung des Gemeindewahlausschusses
  Gemäß dem Beschluss des Gemeinderats wird der Gemeinde-

wahlausschuss von folgenden Personen gebildet:
  Vorsitzender:    Müller Anton 
 Stellv. Vorsitzender:  Koch Andreas
  Beisitzer:     Steimle Ulrich 
 Stellv. Beisitzer:   Scherer Michael
  Beisitzer:     Weckenmann Wolfgang 
 Stellv. Beisitzer:   Brenner Matthias
 Beisitzer:     Scherer Alfons 
 Stellv. Beisitzer:   Gaßner Thorsten
 Beisitzer:     Lopian Manuela 
 Stellv. Beisitzer:   Meral Suat
 b)  Organisation Bewerbervorstellung
 Der Gemeinderat beschloss:
  1)   Als Termin für eine öffentliche Bewerbervorstellung wird 

Montag, 28. April 2025 ab 19.00 Uhr in der Mehrzweckhal-
le festgelegt;

  2)   jedem Bewerber/Bewerberin wird eine Redezeit von 15 
Minuten mit anschließender Diskussionszeit (Fragen aus 
der Bürgerschaft) von 10 Minuten zugelassen;

  3)   die Bewerber/Bewerberinnen sprechen in der Reihenfol-
ge des Eingangs ihrer Bewerbung;

  4)   Bürgermeister Müller als Vorsitzender des Gemeindewahl-
ausschusses wird mit der Leitung der öffentlichen Bewer-
bervorstellung beauftragt.

5.  Ortsdurchfahrt Dormettingen K7129
 a)   Bericht Verkehrsversuch  

Kreuzungsbereich Mühle 30 km/h
  Im August 2024 wurde von der Straßenverkehrsbehörde des 

Landratsamtes Zollernalbkreis als Verkehrsversuch eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h im Kreuzungsbereich 
der K 7129 angeordnet.

  Seit dieser Anordnung hat sich die Verkehrssicherheit in die-
sem Bereich deutlich verbessert, wenn gleich von einzelnen 
Verkehrsteilnehmern die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht 
eingehalten wird.

  Subjektiv wird aber nach wie vor in der Ortsdurchfahrt eine 
hohe Lärmbelästigung, vor allem verursacht durch Schwer-
lastverkehr, festgestellt. Um die subjektiv empfundene Lärm-
belästigung mit objektiven Fakten zu untermauern, sollten 
deshalb weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben wer-
den.

 b)  Situationsbericht Ortsumgehung
  Im Juni 2010 wurde bereits ein Antrag auf Aufnahme in das 

Programm zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den 
Gemeinden nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz gestellt.

  In den Folgejahren wurde von der Gemeinde Dormettingen 
eine Machbarkeitsstudie einer Umgehungsstraße mit mehre-
ren Varianten an ein Planungsbüro vergeben.
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  Im April 2018 wurde von der Gemeinde Dormettingen der 
Antrag auf Planung und Bau einer Umgehungsstraße Dor-
mettingen an das Landratsamt Zollernalbkreis gestellt. Aktu-
ell kann nicht davon ausgegangen werden, dass von Seiten 
des Landratsamtes die Planung einer Umgehungsstraße in 
absehbarer Zeit, in die Wege geleitet wird.

  Im Zuge der endgültigen Stilllegung der Erddeponie Schäfen-
loch musste ein artenschutzrechtliches Gutachten in Auftrag 
gegeben werden. Dieses belegt, dass sich dort ein hochwerti-
ges Biotop mit einer Vielzahl an streng geschützten Tierarten 
entwickelt hat. Es ist damit zu rechnen, dass dies einem nahe-
zu unüberwindlichen Hindernis, bei der Verwirklichung einer 
Umgehungsstraße werden wird.

  Somit steht die Gemeinde Dormettingen vor dem Dilemma, 
dass einerseits eine Umgehungsstraße in absehbarer Zeit 
wohl kaum verwirklicht werden kann und gleichzeitig (bei 
Festhaltung an einer Umgehungsstraße) weiteren Maßnah-
men zur Verbesserung in der Ortsdurchfahrt kaum eine Chan-
ce auf Bezuschussung haben werden.

  Vor diesen Hintergründen empfahl die Verwaltung dem Ge-
meinderat die Planungen zu einer Umgehungsstraße zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht weiter zu verfolgen und sich auf 
eine Verbesserung der Gesamtsituation in der Ortsdurchfahrt 
zu konzentrieren.

 Der Gemeinderat fasste den Beschluss:
  Die Gemeinde Dormettingen konzentriert sich auf eine Ver-

besserung der Gesamtsituation in der Ortsdurchfahrt und 
verfolgt die Planungen für eine Umgehungsstraße zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht weiter.

 c)   Beantragung der gemeinsamen Beauftragung eines 
Lärmgutachtens

  Wie unter Punkt a) beschrieben, besteht nach wie vor in 
der Ortsdurchfahrt eine hohe Lärmemission, insbesondere 
durch Schwerlastverkehr. Um dieses subjektive Empfinden 
durch Fakten zu untermauern, schlägt die Verwaltung vor, in 
Zusammenarbeit und unter möglicher Beteiligung der Stra-
ßenverkehrsbehörde und dem Straßenbaulastträger (Stra-
ßenbauamt) ein Lärmgutachten in Auftrag zu geben, um die 
Lärmsituation an der Randbebauung der zu betrachtenden 
Straßenabschnitte anhand der einschlägigen Berechnungs-
verfahren begutachten zu können.

  Sofern die Lärmwerte diese Auslösewerte überschreiten, 
kann als erste Maßnahme eine Geschwindigkeitsreduzierung 
auf den belasteten Streckenabschnitten erfolgen. Sollte trotz 
einer Geschwindigkeitsreduzierung dann immer noch eine 
Überschreitung der Werte verbleiben, könnte die Kommune 
eine weitere Untersuchung von Lärmminderungsmaßnah-
men in Auftrag geben.

  Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, in Zusammen-
arbeit mit dem Verkehrsamt des Landratsamtes Zollernalb-
kreis die Ausschreibung eines vereinfachten Lärmgutachtens 
in die Wege leiten.

6)  Bekanntgaben und Verschiedenes
 a)  Fassade bei Schule
  Der Vorsitzende berichtete, dass die Fassade der Schule von 

der Firma Kölmel begutachtet wurde. Es wurde empfohlen, 
hier eine thermographische Untersuchung in Auftrag zu ge-
ben, um zu sehen, wie stark der Wärmeaustritt tatsächlich ist. 
Eventuell könnte die Fassade dann teilweise nachgebessert 
werden und müsste nicht komplett erneuert werden.

 b)  Küche Kindergarten
  Der Vorsitzende informiert, dass in der Küche des Kindergar-

tens ein neuer Backofen mit Kochfeld benötigt wird. Für das 
Kinderkochfeld soll ein Abzugssystem angeschafft werden.

 c)  Zuweisung von Flüchtlingen
  Der Vorsitzende gibt bekannt, dass im Februar im Rahmen 

des Flüchtlingsaufnahmegesetzes der Gemeinde Dormettin-
gen zwei weitere Flüchtlinge zugewiesen werden.

Landratsamt Zollernalbkreis

Arbeitskreis Ackerbau
Das Landwirtschaftsamt bietet im Februar drei Arbeits-
kreisveranstaltungen im Bereich Ackerbau an. Die Arbeits-
kreisveranstaltung ist als zweistündige Fortbildung zur 
Pflanzenschutz-Sachkunde nach §9 Absatz 4 des Pflanzen-
schutzgesetztes anerkannt.
Die Pflanzenproduktionsberater Andreas Lohrer, Christoph Wa-
chendorfer, Martin Leibold und Luise Lohrmann werden in den 
Veranstaltungen auf das vergangene Vegetationsjahr zurückbli-
cken und aktuelle pflanzenbauliche Themen für das neue Jahr 
2025 ansprechen:
Herr Lohrer wird die derzeitige Zulassungssituation der Pflanzen-
schutzmittel erläutern und Versuchsergebnisse aus dem Bereich 
Pflanzenschutz präsentieren.
Herr Leibold wird über aktuelle Themen zur Düngeverordnung 
informieren. Die Pflanzenschutzmittelreduktion wird durch Herr 
Wachendorfer anhand von aktuellen Versuchsergebnissen des 
Demobetriebes vorgestellt. Frau Lohrmann wird abschließend 
über die „unscheinbaren Helden“ des Ackerbodens referieren.
Der erste Termin, am Dienstag, 11.02.2025, wird online stattfin-
den. Für die Online-Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig. 
Sie ist die Grundlage für die Ausstellung einer Teilnahmebeschei-
nigung für die Fortbildung in der Pflanzenschutz-Sachkunde. Für 
die Veranstaltungen am Donnerstag, 13.02.2025 in Höfendorf im 
Gasthaus Adler und am Dienstag, 18.02.2025 im Hotel Sternen 
in Benzingen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme-
bestätigungen werden vor Ort ausgehändigt.
-  Dienstag, 11.02.2025, Online-Veranstaltung, 19:30 Uhr.
  Anmeldung bis spätestens Montag, 10.02.2025 per E-Mail 

unter Landwirtschaftsamt@Zollernalbkreis.de mit Postan-
schrift und Geburtsdatum.

-   Donnerstag, 13.02.2025,19:30 Uhr, Höfendorf, Gasthaus 
Adler

-   Dienstag, 18.02.2025, 19:30 Uhr, Benzingen, Hotel Sternen
Für Fragen ist Frau Lohrmann unter der Nummer 07433/921947 
vormittags oder unter Luise.Lohrmann@zollernalbkreis.de zu er-
reichen.

Informationen anderer Ämter 
und öffentlichen Einrichtungen

Bundesagentur für Arbeit -
Agentur für Arbeit Balingen

Telefonberatung zum Wiedereinstieg
Am 6. Februar von 10 bis 14 Uhr bieten Tanja Modica und Mar-
tina Schnabel, Berufsberaterinnen im Erwerbsleben im Verbund 
Schwarzwald-Bodensee-Oberschwaben der Agentur für Arbeit, 
im Rahmen der Veranstaltungsreihe Frauen#Mittendrin unter 
07433 951-186 und 07433 951-187 eine spezielle Beratung zum 
Thema Weiterbildung an. Sie ist für Frauen gedacht, die sich be-
ruflich weiterbilden möchten, egal ob sie in Beschäftigung sind 
oder beruflich wieder einsteigen möchten. Die Berufsberaterin-
nen zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, ans Ziel zu gelangen.
Die Beratungen finden telefonisch statt. Sie können auch als Vi-
deoberatung durchgeführt werden. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.
Im Laufe des Jahres sind weitere Telefonberatungen und zahl-
reiche Informationsveranstaltungen in der Veranstaltungsreihe 
geplant. Mehr Informationen zum gesamten Programm gibt es 
unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/balingen/veran-
staltungsreihen-frauen.
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Sozialversicherung für Landwirtschaft 
Forsten und Gartenbau

Krebsvorsorge-Untersuchungen
Welche sind sinnvoll für Frauen und welche für Männer?
Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar rät die Sozi-
alversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) dazu, die wichtigen Krebsvorsorgeuntersuchungen 
regelmäßig wahrzunehmen.
Früh erkannt sind insbesondere Brust-, Darm-, Haut- und Gebär-
mutterhalskrebs sowie verschiedene Formen des Prostatakreb-
ses in der Regel gut heilbar. Es ist daher besonders wichtig, die 
Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig in Anspruch zu nehmen. 
Denn, je früher Krebs erkannt wird, desto höher ist die Chance 
einer Heilung. Diese gesetzlichen Früherkennungsuntersuchun-
gen werden von der landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) für 
deren Versicherte vollständig bezahlt:
-   Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs für Frauen ab 

dem Alter von 20 Jahren
-  Früherkennung von Brustkrebs für Frauen ab 30 Jahren
-   Hautkrebs-Screening für Frauen und Männer ab 35 Jahren. 

Vor 35 erstattet die LKK im Einzelfall die Kosten einer Untersu-
chung zu 80 Prozent, jedoch nicht mehr als 20 Euro innerhalb 
von zwei Kalenderjahren.

-   Früherkennung von Prostatakrebs für Männer ab dem Alter 
von 45 Jahren

-   Mammografie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs 
für Frauen zwischen 50 und 75 Jahren

-   Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs für Frau-
en ab dem Alter von 55 Jahren. Zwischen 50 und 54 Jahren 
können Frauen einen jährlichen Test auf occultes Blut im Stuhl 
machen. Alternativ zur Darmspiegelung: Frauen können ab 
55 alle zwei Jahre einen immunologischen Test (iFOBT) auf 
occultes Blut im Stuhl machen, solange noch keine Darmspie-
gelung in Anspruch genommen wurde.

-   Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs für Män-
ner ab dem Alter von 50 Jahren. Alternativ zur Darmspiege-
lung: von 50 bis 54 Jahren jährliche Stuhltests und ab 55 alle 
zwei Jahre einen immunologischen Test (iFOBT) auf occultes 
Blut im Stuhl machen, solange keine Darmspiegelung in An-
spruch genommen wurde.

Bei der Darmkrebsvorsorge kommt es ab dem 1. April 2025 zu ei-
ner Angleichung beim Anspruch auf die Koloskopie: Dann können 
alle Versicherten ab dem Alter von 50 Jahren unabhängig vom Ge-
schlecht zwischen einem Stuhltest alle zwei Jahre oder einer Kolos-
kopie im Abstand von zehn Jahren wählen. Es sind weiterhin höchs-
tens zwei Koloskopien möglich, wobei eine solche ab dem Alter von 
65 Jahren als zweite gilt. Weitere Informationen erhalten hierzu ste-
hen im Internet unter www.kbv.de/html/1150_73464.php.
Weitere ergänzende Informationen zu allen Vorsorgeuntersu-
chungen und ihre Intervalle stehen auf der Internetseite 
www.svlfg.de/vorsorge.
Informationen zum Weltkrebstag bietet die Deutsche Krebshilfe 
unter www.krebshilfe.de.
Bonusprogramm der LKK
Neben der regelmäßigen Krebsvorsorge ist es außerdem wichtig, 
sich gesund zu ernähren, nicht zu rauchen, sich regelmäßig kör-
perlich zu bewegen und wenig Alkohol zu konsumieren, denn ein 
gesunder Lebensstil kann Krebs vorbeugen. Jeder kann eine Men-
ge für ein gesundes und aktives Leben tun. Deshalb sollen die Bo-
nusprogramme der LKK ein Anreiz sein, ein gesundheitsbewusstes 
Verhalten weiter zu verstärken. Die zwei Programme: Beim Bonus 
für gesundheitsbewusstes Verhalten wird ein Bonus in Form einer 
Geldprämie gewährt, wenn regelmäßig qualitätsgesicherte Leistun-
gen zur Primärprävention in Anspruch genommen werden. Bei der 
Bonifizierung von Einzelmaßnahmen wird ein Bonus in Form einer 
Geldprämie gewährt, wenn Gesundheitsuntersuchungen, Untersu-
chungen zur Früherkennung von Krankheiten, Schutzimpfungen 
sowie Kinderuntersuchungen in Anspruch genommen werden. 
Weitere Informationen zu den Bonusprogrammen stehen auf der 
Internetseite www.svlfg.de/bonus-gesundheitsbewusst-lkk.

Naldo

Verkehrserhebung im naldo startet
Die Firma PTV Transport Consult GmbH aus Karlsruhe führt im 
Auftrag des Verkehrsverbundes naldo ab 25. Januar 2025 bis Ende 
November 2025 eine Fahrgastbefragung durch. Im Erhebungs-
zeitraum werden auf allen Bus- und Bahnlinien im Verbundgebiet 
(Landkreise Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb-
kreis sowie den tariflichen Übergangsgebieten zu den benach-
barten Landkreisen) die Fahrgäste gezählt und Informationen zur 
jeweiligen Fahrt des Fahrgastes erhoben. Von den Interviewern 
werden mit Hilfe von Smartphones die gesamte Wegekette vom 
Start zum Ziel, die Umsteigestationen und der dabei genutzte 
Fahrausweis erfasst – auch wie der Weg zur ersten und von der 
letzten Haltestelle zurückgelegt wird – ob zu Fuß, per Rad oder 
mit dem Auto. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und 
die Auswertung erfolgt anonym und lässt keine Rückschlüsse auf 
den Fahrgast zu. Das Erhebungspersonal ist mit einem Erheber-
Ausweis der PTV ausgestattet.
Der Verkehrsverbund und die Verkehrsunternehmen bitten die 
naldo-Fahrgäste um rege Teilnahme. Die Ergebnisse werden 
helfen, das Nahverkehrsangebot weiter zu verbessern und noch 
stärker an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchen-
gemeinde Erzingen-Schömberg

Donnerstag, 30. Januar 2025
17.00 Uhr   Jungschar Dormettingen Pfarrsaal
19.00 Uhr   J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus
19.00 Uhr    Alphakurs im Gemeindehaus in Schörzingen, 

Kirchstraße 10 Nähere Infos siehe Hinweise.
Freitag, 31. Januar 2025
Klausur des Kirchengemeinderates der Gesamtkirchengemeinde
18.00 Uhr   Gebetskreis - Treffpunkt nach Absprache
Samstag, 1. Februar 2025
09.30 Uhr    Seminartag „Beten“ mit Lukas Knieß vom Ge-

betshaus St. Georgen, Ende gegen 16.30 Uhr

 
 Plakat: Eha
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Sonntag, 2. Februar 2025
10.00 Uhr   Endingen: Gottesdienst mit Emil Haag, Livestream
10.15 Uhr    Erzingen: EINS-Gottesdienst im Gemeindezent-

rum in Schömberg (!), mit Birgit Weissmann. Aus 
technischen Gründen diesmal ohne Livestream.

Montag, 3. Februar 2025
16.00 Uhr   Jungschar im St.-Anna-Stift in Dotternhausen
19.30 Uhr    Chorprobe Chor Online in Endingen im Gemein-

dehaus
20.00 Uhr    Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Christine 

Eha, 07427 3955 oder Volker Koch
Dienstag, 4. Februar 2025
17.00 Uhr   Jungschar im Jugendhaus Erzingen
19.00 Uhr    Ökumenischer Hauskreis im kath. Pfarrhaus in 

Schömberg – Anfrage bei Karin Eha, Tel. 07427 
466321 oder Pia Seeburger, Tel. 07427 7223

Mittwoch, 5. Februar 2025
15.30 Uhr    Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in 

Endingen
20.00 Uhr    Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heidi Ru-

dek, 07427 3241 oder Marianne Sauter, 07427 2953
20.00 Uhr    Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heike 

Ilchmann-Ruggaber, 07427 8606 oder Martina 
Heinzler, 07427 6251

Donnerstag, 6. Februar 2025
17.00 Uhr   Jungschar Dormettingen Pfarrsaal
19.00 Uhr   J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus
19.00 Uhr    Alphakurs im Gemeindehaus in Schörzingen, 

Kirchstraße 10

Hinweise:
Erweiterung Gemeindezentrum
Das Gemeindezentrum kann derzeit aufgrund der Umbau- und 
Erweiterungsarbeiten nur bedingt genutzt werden. Die Gruppen 
und Kreise treffen sich ggf. nach Absprache in anderen Räumen. 
Wie lange diese Bauphase andauert, ist derzeit noch nicht abseh-
bar! Wir informieren Sie über Änderungen! Weiterhin sammeln 
wir Schuhe und Tonerkartuschen zugunsten der Erweiterung. 
Infos und Abgabestelle, z. B. bei Familie Schleicher in Dormettin-
gen, Dautmerger Str. 24.

Alphakurs startet
Neue Leute kennenlernen und gemeinsam den Glauben entde-
cken … Der Alphakurs startet am Donnerstag, 30. Januar und fin-
det zehnmal wöchentlich donnerstags um 19 Uhr aufgrund der 
Erweiterungsarbeiten nun im kath. Gemeindehaus in Schörzin-
gen, Kirchstraße 10 statt. Bitte beachten Sie den neuen Veran-
staltungsort!
Herzliche Einladung!
Kontakt und Anmeldung: Elke Haile, Tel. 07427 1544; elke.haile@
gmx.de oder bei Martina Heinzler, Tel. 07427 6251, heinzler@web.de

 
Plakat: Aplpha

Alphakurs 2025
Was sind die Fundamente des 
christlichen Glaubens?
Wie kann der lebendige Gott 
der Bibel meinen Alltag berei-
chern?
Wo ist Gott in dieser Zeit?

Kann mich Glauben glücklich und zuversichtlich machen?
Warum soll ich in dieser aufgeklärten Welt überhaupt noch 
glauben?
Antworten auf diese herausfordernden Fragen bietet der Alpha-
Glaubenskurs. Er ist ein fester Bestandteil christlichen Lebens in 
unserer Region. Jetzt startet er nach einer längeren Pause wieder 
neu! Der Kurs bietet eine sehr gute Möglichkeit, dem auf die Spur 
zu kommen, was Christen glauben und wie sie leben. Er setzt kei-
ne Vorkenntnisse voraus.
In angenehmer Atmosphäre können Sie hier einfach nur zuhören 
oder auch mitreden und Neues entdecken oder aber die Grund-
lagen Ihres eigenen Glaubens neu auffrischen! Nach einem ge-
meinsamen Abendessen gibt es jeweils einen Impuls zu aktuellen 
Themen des christlichen Glaubens.

Kursbeginn ist am Donnerstag, 30. Januar 2025.
Die zehn Abende finden wöchentlich donnerstags von 19.00 
bis 21.45 Uhr statt.
Veranstaltungsort ist das Schörzinger Gemeindehauses, Kirch-
straße 10.
Wir laden Sie auch herzlich zu unserem Schnupperabend, der Al-
phaparty, ein. Sie findet am Samstag, den 25. Januar 2025, um 
19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum ein.
Wir Mitarbeiter freuen uns auf Ihre Anmeldung, da es die Planung 
erleichtert.
Infos und Anmeldung sind bei Elke Haile (07427/1544 oder 
elke.haile@gmx.de) oder bei Martina und Manfred Heinzler 
(07427/6251 oder heinzler@web.de) möglich.
Veranstalter dieses Kurses sind die Katholische Kirchengemeinde 
Schömberg und die Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-
Schömberg.

Der Chor Online
probt für den Gottesdienst am 23. März in Endingen jeweils mon-
tags um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Endingen: 27. Januar; 10. 
Februar; 24. Februar; 10. März; 17. März 2025.

Gottesdienste im Livestream
Weiterhin senden wir unsere Gottesdienste aus der Gesamtkir-
chengemeinde regelmäßig sonntags über einen Link, entweder 
auf unserer Homepage www.kirche-erzingen-schömberg.de 
bzw. unserem YouTube-Kanal oder auf dem Kanal der Kirchenge-
meinde Endingen.
Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die „eva“ 
(Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft „2 Minuten 
Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 29 23 33.

Katholische Kirchengemeinde 
Dormettingen

Woche 05 Gottesdienste
Sonntag, 02.02. Lichtmess
09:30 Uhr  Wortgottesfeier (Team)
Sonntag, 09.02. 5. Sonntag im Jahreskreis
9:00 Uhr  Hl. Messe mit Blasiussegen, Kollekte Silbersonntag
Sonntag, 16.02. 6. Sonntag im Jahreskreis
Wir verweisen auf die Gottesdienste in den Nachbargemeinden
Sonntag, 23.02. 7. Sonntag im Jahreskreis
Wir verweisen auf die Gottesdienste in den Nachbargemeinden

Seelsorgeeinheit 
Oberes Schlichemtal

Öffnungszeiten
Katholisches Pfarramt, Hauptstr. 2
Montag  14:00 - 17:15 Uhr
Dienstag  14:00 - 17:15 Uhr
Mittwoch  08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 17:15 Uhr
Auch vormittags unter Tel. 07427 / 2193 erreichbar.
E-Mail: stmartinus.dotternhausen@drs.de
AKTUELLES, einen IMPULS und weitere Gottesdienste finden Sie 
unter www.stadtkirche-schoemberg.de.

Im Trauerfall – Änderungen bis Anfang Februar
Bis 02.02.2025 übernimmt alle Beerdigungen Gemeinde-
referent Wolfgang Schmid. Er ist unter der Telefon-Nr. 0160 
99114770 oder 07428 9381965 oder unter der E-Mail-Adresse 
knaisch.schmid@t-online.de erreichbar. Bitte sprechen Sie 
auch auf den Anrufbeantworter, er ruft zeitnah zurück.
Pfarrer Pushpam ist in seiner Heimat und Diakon Drobny ist 
aufgrund einer OP vorübergehend nicht einsatzfähig.
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Gottesdienste in den Nachbargemeinden
Samstag, 01.02. 
19:00 Uhr   Hl. Messe in Ratshausen mit Vorstellung der Erst-

kommunionkinder
19:00 Uhr   Wortgottesfeier in Schörzingen (GRF) mit Vorstel-

lung der Erstkommunionkinder
Sonntag, 02.02. Lichtmess
09:00 Uhr   Hl. Messe Weilen mit Vorstellung der Erstkommu-

nionkinder
09:00 Uhr  Hl. Messe in Zimmern mit Blasiussegen
09:00 Uhr   Wortgottesfeier in Dotternhausen (GRF) mit Vor-

stellung der Erstkommunionkinder
09:30 Uhr  Wortgottesfeier in Dormettingen (Team)
10:30 Uhr  Hl. Messe in Dautmergen mit Blasiussegen
10:30 Uhr   Wortgottesfeier in Schömberg (GRF) mit Vorstel-

lung der Erstkommunionkinder
Mittwoch, 05.02. 
19:00 Uhr  Abendmesse in Ratshausen

Veranstaltungen auf dem Palmbühl
Termine Bibelcafé
Zuerst zusammen in die Bibel schauen, sich inspirieren lassen, 
dann gemeinsam Kaffee trinken!
Dienstag, 11. Februar
Dienstag, 25. März
Dienstag, 15. April
Dienstag, 20. Mai
Dienstag, 3. Juni
Dienstag, 15. Juli
jeweils um 15.30 Uhr im Bruderhaus. Anmeldung erwünscht:

 
Plakat: Aplpha

Alphakurs 2025
Was sind die Fundamente 
des christlichen Glaubens?
Wie kann der lebendige 
Gott der Bibel meinen All-
tag bereichern?
Wo ist Gott in dieser Zeit?

Kann mich Glauben glücklich und zuversichtlich machen?
Warum soll ich in dieser aufgeklärten Welt überhaupt 
noch glauben?
Antworten auf diese herausfordernden Fragen bietet der 
Alpha-Glaubenskurs. Er ist ein fester Bestandteil christlichen 
Lebens in unserer Region. Jetzt startet er nach einer längeren 
Pause wieder neu! Der Kurs bietet eine sehr gute Möglichkeit, 
dem auf die Spur zu kommen, was Christen glauben und wie 
sie leben. Er setzt keine Vorkenntnisse voraus.
In angenehmer Atmosphäre können Sie hier einfach nur zu-
hören oder auch mitreden und Neues entdecken oder aber 
die Grundlagen Ihres eigenen Glaubens neu auffrischen! Nach 
einem gemeinsamen Abendessen gibt es jeweils einen Impuls 
zu aktuellen Themen des christlichen Glaubens.

Kursbeginn ist am Donnerstag, 30. Januar 2025.
Die zehn Abende finden wöchentlich donnerstags von 19.00 
bis 21.45 Uhr statt.
Veranstaltungsort ist das Schörzinger Gemeindehauses, Kirch-
straße 10.
Wir laden Sie auch herzlich zu unserem Schnupperabend, der 
Alphaparty, ein. Sie findet am Samstag, den 25. Januar 2025, 
um 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum ein.
Wir Mitarbeiter freuen uns auf Ihre Anmeldung, da es die Pla-
nung erleichtert.
Infos und Anmeldung sind bei Elke Haile (07427/1544 oder 
elke.haile@gmx.de) oder bei Martina und Manfred Heinzler 
(07427/6251 oder heinzler@web.de) möglich.
Veranstalter dieses Kurses sind die Katholische Kirchenge-
meinde Schömberg und die Evangelische Kirchengemeinde 
Erzingen-Schömberg.

Weihnachtskrippe im Freien bis Lichtmess
Bis Lichtmess am 2. Februar steht beim Bruderhaus noch ein klei-
ner Stall, mit Maria, Josef und dem Jesuskind in der Krippe. Ein 
herzlicher Dank gilt den Ehrenamtlichen, die mit viel Mühe und 
Liebe diesen Ort zum Stillwerden geschaffen haben.

AnsprechBar
Auch über den Winter ist das Team der AnsprechBar jeden Freitag 
von 14.30 Uhr bis 16 Uhr für Sie da. Aufgrund des kühlen Wet-
ters findet das Angebot des Zuhörens im Pfarrhaus statt. Wer an 
einem anderen Tag kommen will, kann mit Wallfahrtsseelsorger 
Michael Holl einen Termin vereinbaren.

SegensZeit
Das Angebot der „SegensZeit“ findet jeden Freitag von 15.30 – 
16.00 Uhr statt. Die SegensZeit ist eine Einladung, im Pilgerstüble 
still zu werden, zu beten und sich durch einen persönlichen Se-
gen von einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin Gottes Unter-
stützung zusagen lassen.

Neuapostolische Kirche Balingen

Unsere Veranstaltungen im Januar:
Donnerstag, 30. Januar
20:00 Uhr    Gottesdienst in Balingen (Das Wort zum Gottes-

dienst: Jakobus 4, Vers 10)
Freitag, 31. Januar
20:00 Uhr    Jugendstunde in unserer Kirche in Albstadt (u. 

Bachstraße 132) durch unseren Hirte Bayer. Alle Ju-
gendlichen sind herzlich dazu eingeladen.

Vorschau in den Februar:
Sonntag, 2. Februar
9:30 Uhr    Gottesdienst in Balingen mit anschließendem Ge-

meindekaffee (Das Wort zum Gottesdienst: Lukas 
2, Vers 22)

Donnerstag, 6. Februar
20:00 Uhr    Gottesdienst in Balingen (Das Wort zum Gottes-

dienst: 4. Mose 21, Vers 9)
Sonntag, 9. Februar
10:00 Uhr    Gottesdienst durch Stammapostel Schneider in 

unserer Kirche in Heidenheim. Live Übertragung 
nach Balingen (Das Wort wird vor dem Gottes-
dienst bekannt gegeben)

Donnerstag, 13. Februar
20:00 Uhr    Gottesdienst in Balingen (Das Wort zum Gottes-

dienst: 1. Petrus 5, Vers 7)
Sonntag, 16. Februar
9:30 Uhr    Gottesdienst in Balingen (Das Wort zum Gottes-

dienst: Matthäus 33, Vers 37-40)
Sowie
11:00 Uhr    Jugendgottesdienst mit Apostel Schnaufer in un-

serer Kirche in Dornhan (Holzwarthstraße 17). Das 
Wort für die Jugend wird vor dem Gottesdienst be-
kannt gegeben.

Adresse: 
Neuapostolische Kirche Balingen, Behrstraße 64, 72336 Balingen
Kontakt: Florian Fricker 0176/98255206 – 
E-Mail: nak-balingen@oliman.de
Aktuelles finden Sie auch auf unserer Homepage: 
https://nak-albstadt-tuebingen.de/balingen
Alle sind sowohl zu Gottesdiensten als auch zu Veranstaltungen 
der Neuapostolischen Kirche jederzeit herzlich eingeladen.

Herausgeber:
Gemeinde Dormettingen
Wasenstraße 38
72358 Dormettingen
Tel. 07427/2504,  Fax 07427/8122
info@gemeinde-dormettingen.de

Verantwortlich für den amtli-
chen Inhalt, alle sonstigen Ver-
lautbarungen und Mitteilungen 
ist Bürgermeister Anton Müller 
oder dessen Vertretung im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst 
noch interessiert“ und den 
Anzeigenteil: Klaus Nussbaum, 
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot.

INFORMATIONEN
Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2, 
71263 Weil der Stadt, 
Tel.: 07033 6924-0, 
info@gsvertrieb.de, 
www.gsvertrieb.de
Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, 
Tel.: 07033 525-460, abo@
nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-lesen.de
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Vereinsnachrichten

Narrenzunft Dormettingen Rutsch nom

40-Jahre Deichelmäus Unterdigisheim
Nach einem fasnetfreien Wochenende fahren wir am Sonntag 
(02.02.25) zum Jubiläumsumzug nach Unterdigisheim.
Der Musiker-Bus fährt um 10.45 Uhr, ehe die Narren um 12.15 
Uhr an der Zunftstube abgeholt werden.

Klotzmesserball
Da wir in diesem Jahr wieder einen eigenen Brauchtumsabend 
veranstalten, findet unser traditioneller Klotzmesserball aus-
nahmsweise am Fasnetsonntag (02.03.25) statt. Es wartet ein ab-
wechslungsreiches Programm und Live-Musik von Mr. Ernie and 
Friends auf euch.
Tickets können zum VVK-Preis von 8,00 € bei der Bäckerei Milles 
(Raiffeisenstr. 3) und der Wohlfühloase Andrea Edelmann (Amsel-
weg 9) erworben werden. Sollten noch Tickets aus dem VVK übrig 
sein, wird es eine Abendkasse geben.

Narrenfahrplan
• 02.02.25 Umzug Unterdigisheim
• 08.02.25 (mittags) Kinderringtreffen Bisingen
• 08.02.25 (abends) Ringbrauchtumsabend Bisingen
• 09.02.25 Ringumzug Bisingen
• 22.02.25 Brauchtumsabend Dormettingen
• 27.02.25  Kinderfasnet mit buntem Programm und Unterhal-

tung vom Starzach-Duo
• 02.03.25 Klotzmesserball
• 04.03.25 Dorffasnet
• 08.03.25 Fackelfeuer

TSV Dormettingen

Abteilung Tischtennis
Dormettingen - Spaichingen:  9:6
Zum Rückrundenauftakt hatten wir gleich eine harte Nuss zu kna-
cken. Laut Tabelle ist Spaichingen 3 Plätze hinter uns, allerdings 
hat sich Spaichingen mit 2 neuen Spielern, leider keine Sympa-
thieträger, verstärkt und ist nominell besser als wir.
Jochen und Matthias harten kurze Startschwierigkeiten, doch 
holten den erwarteten Punkt. Murat und Marcel lagen 0:2 zurück 
und kämpften sich ins Spiel, doch leider reichte es im 5. Satz nicht 
ganz.
Matthias holte gleich den Kracherpunkt, indem er die neue Spai-
chinger Nummer 1 im 5. Satz eine Lehrstunde erteilte. Jochen 
setzte gleich noch einen drauf. Danach musste Holger einem 0:2 
hinterherrennen, konnte es aber drehen. Murat holte dann Punkt 
Nummer 5. Olis Tag war heute nicht. Marcel kämpfte unglaublich 
gegen seinen sehr unangenehm spielenden Gegner, konnte sich 
aber nicht belohnen. Mit einer 5:4-Führung ging es in die 2. Runde.
Jochen war chancenlos, Matthias gewann auch sein zweites Spiel. 
Holger und Murat kämpften um jeden Ball und gewannen beide 
im 5. Satz. Somit war das mittlere Paarkreuz heute ungeschlagen. 
Nun lag es an Oli und Marcel. Bei Oli lief nichts zusammen, Marcel 
machte ein klares 3:0 und holte somit den Siegespunkt.
Wenn der Gegner zu Beginn überheblich ist, sind die Siege ein-
fach doppelt so schön.
Punkte: 
Jochen/Matthias, Jochen, 2*Matthias, 2* Holger, 2* Murat, Marcel
Fazit: Lied „Oh wie ist das schön, oh wie ist das schön ...“

SonNe

Herzliche Einladung zum Spielenachmittag!
Wir treffen uns am 4. Februar um 14:30 Uhr im Sankt-Anna-Stift in 
Dotternhausen.
Alle, die die Gemeinschaft suchen, die 
beim gemeinsamen Spielen und bei 
Kaffee und Kuchen gerne gute Gesprä-
che führen, sind herzlich willkommen!
Viele Grüße
Helmut Künstle
Bleibet gsond!

Sonstiges

Berufsschule Albstadt

Fit für die Zukunft!

Berufsvorbereitung - Hauptschulabschluss- Ausbildung - Mittlerer Bildungsabschluss
Fachhochschulreife - Abitur - Berufliche Weiterbildung 

Die Beruflichen Schulen im Zollernalbkreis laden interessierte 

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern zu 

Infoveranstaltungen ein.

Nachmittags sind auch besonders die Eltern für Beratungsgespräche 
herzlich eingeladen. Das Programm der einzelnen Schulen 

erhalten Sie auf der jeweiligen Homepage.

Wir freuen uns auf Sie!

Wann?       

Walther-Groz-Schule Albstadt (8:30 - 15:30 Uhr)

Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen (8:00 - 16:00 Uhr)

Berufliches Schulzentrum Hechingen (8:00 - 16:00 Uhr)

Wer?

Freitag, 7. Februar 2025

Freie Lehrstellen im Landkreis Zollernalb für 
2025/2026
Das Handwerk bietet jungen Menschen 
mit einer dualen Ausbildung krisensiche-
re Zukunftsperspektiven für den Start 
in die berufliche Karriere. Aktuell sind für das Jahr 2025
567 Lehrstellen in 380 Betrieben und für das Jahr 2026 bereits 5 
Lehrstellen in 5 Betrieben veröffentlicht. Außerdem sind 58 Prak-
tikumsplätze ausgeschrieben.
Für den Landkreis Zollernalb sehen die Zahlen wie folgt aus:
Für das Ausbildungsjahr 2025 sind aktuell 90 Lehrstellen in 57 
Betrieben ausgeschrieben und 1 Ausbildungsplatz in 1 Betrieb 
für 2026 (www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). In der Prak-
tikabörse sind außerdem 2 Praktikumsplätze veröffentlicht.
Für 2025 werden im Landkreis Zollernalb aktuell die meisten 
Auszubildenden in folgenden Berufen (jeweils m/w/d) gesucht: 
9 Anlagemechaniker SHK, 1 Baugeräteführer, 2 Beton- und Stahl-
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betonbauer, 8 Elektroniker, 1 Fachkraft für Lagerlogistik, 3 Fach-
praktiker für KFZ, 1 Fachverkäufer-Bäckerei, 1 Fachverkäufer-Flei-
scherei, 5 Feinwerkmechaniker, 1 Fleischer, 1 Industriekaufmann, 
2 Kaufmann für Büromanagement, 1 Klempner, 2 Konditor, 1 Kon-
struktionsmechaniker-Schweißtechnik, 7 Maler- und Lackierer, 8 
Maurer, 2 Maurer-Studiengang, 4 Mechatroniker für Kältetechnik, 
9 Metallbauer, 1 Orthopädieschuhmacher, 6 Orthopädietechnik-
Mechaniker, 2 Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker, 1 
Techn. Produktdesigner, 3 Tischler/Schreiner und 8 Zimmerer.
Machen Sie mit beim Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag 2025!
Was können Sie tun?
- Tragen Sie Ihr Angebot ein unter:
  https://www.girls-day.de/unternehmen-institutionen/wie-

mitmachen/angebot-eintragen
 - Nehmen Sie einen der digitalen Info-Termine wahr:
 https://www.girls-day.de/aktuelles/girls-day/inforeihe2025
Haben Sie noch Fragen? Dann schreiben Sie an info@girls-day.de 
oder rufen Sie an: 0521/106 7357.
binea – Bildungsmesseneckar-Alb - 
Die Messe für lebenslanges Lernen!
Wann:  24. und 25. Januar 2025 Stadthalle Reutlingen
Info:   https://binea.de/
Die Handwerkskammer Reutlingen vertritt ihre Mitgliedsbetriebe 
durch einen Informationsstand
Erste Lehrstellenrallye im Stadtbereich Balingen / 
Mitmachangebot für alle Ausbildungsbetriebe
Wann:  27.03.2025
Info:   susanne.hammann@hwk-reutlingen.de

WinterSportClub Oberes Schlichemtal
Traditionelle Tagesausfahrt mit der Firma Maas 
an den Sonnenkopf
Am Samstag, 15. Februar 2025 geht es wieder 
an den Sonnenkopf.
Die Ausfahrt eignet sich besonders für geübte Kin-
der, Jugendliche und Familien, da neben günstigen Gruppenprei-
sen der WSC diese Aktivität auch finanziell unterstützt.
Natürlich erfahren Mitglieder des WSC eine weitere Vergünstigung.
Die Preise für Fahrt und Tagesskipass im einzelnen:
Erwachsene Jg. 1961-2004  80,-€  Mitglieder 65,-€
Senioren ab Jg. 1960 u. älter  75,-€  Mitglieder 60,-€
Jugendliche Jg. 2005-2008  60,-€  Mitglieder 45,-€
Kinder Jg. 2009-2016    55,-€  Mitglieder 40,-€
Kinder Jg. 2017 und jünger sind kostenfrei
Die Teilnehmer treffen sich um 4.45 Uhr an der Realschule/
Werkrealschule in Schömberg. Abfahrt: 5.00 Uhr
Rückkehr wird gegen 20.30 Uhr sein.
Die verbindliche Anmeldung erfolgt mit der Bezahlung der Un-
kosten bei der Stadtapotheke Schömberg.
Anmeldeschluss ist Samstag, 08.02.2025.
Aus der Erfahrung der letzten Jahre, bitten wir nicht zuletzt we-
gen der „Fasnetszeit“ um frühzeitige Anmeldung.
Werden weitere Informationen benötigt, so rufen Sie die Num-
mer 07427-7334 an.

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Zollernalb e.V.

NEU! Yoga für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren - YoBEKA
Entdecken Sie die wunderbare 
Welt des Yoga für Kinder! Unser 
Programm kombiniert Yoga, 
Bewegung, Entspannung, Kon-
zentration und Achtsamkeit 
und stärkt so die Kinder für ih-
ren Alltag. Durch altersgerech-
te Übungen fördern die Kinder 
nicht nur die Wahrnehmung 
ihres Körpers, sondern auch ihre Konzentrationsfähigkeit und so-
ziale Kompetenz.

W

Das YoBEKA-Programm trainiert das Gleichgewicht, verbessert 
die Koordination, vermittelt Entspannungs- und Massagetechni-
ken und schärft die Sinne.
Die Kurse finden in Balingen ab 11.02.2025 immer dienstags 
statt:
Kurs1: 14:00 – 14:45 Uhr Kurs 2: 15:00 – 15:45 Uhr
Wir bieten 10 Einheiten an, ein Quereinstieg ist möglich.

Neue Kurse im Eltern-Baby-Programm (ElBa)
Das Ziel des ElBa-Kursprogrammes besteht darin, diese Potenti-
ale während des ersten Lebensjahres des Kindes zu stärken. In 
der geschützten Atmosphäre der ElBa-Gruppen finden Eltern 
und ihre Babys Zeit und Raum für Austausch, Gemeinsamkeit, 
Entspannung, Spielanregungen und Unterstützung für die neue 
Lebenssituation in der Familie.
Ab 12.02.2025 für Babys 3-6 Monate immer mittwochs 8:45-
10:00 Uhr in Balingen
Anmeldung unter 07433 / 90 99 13 oder über die Homepage drk-
zollernalb.de

DRK-Reisebegleiter laden zur Vorstellung des Jahrespro-
gramms der betreuten DRK-Seniorenreisen ein.
Am Montag, den 17.02.2025, und Dienstag, den 18.02.2025, 
um 14:00 Uhr möchten wir Ihnen in einem informativen und 
geselligen Kaffeenachmittag im DRK-Forum Balingen, Henry-Du-
nant-Str. 1-5, unser neues Reiseprogramm vorstellen.
Der DRK-Kreisverband Zollernalb e.V. bietet mit diesem neuen 
Programm Halb- und Tagesreisen sowie mehrtägige Reisen an, 
um unseren Reisegästen die Möglichkeit zu geben, aus „den eige-
nen vier Wänden“ herauszukommen. Ein besonderer Service bei 
all unseren Reisen ist die Betreuung durch die DRK-Reisebeglei-
ter. „Unser erfahrenes, ehrenamtliches Betreuungsteam kümmert 
sich während der gesamten Reise um die Belange der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer“, so DRK-Kreissozialleiterin Nathalie 
Hahn.
Wir bitten Sie, sich bis zum 31. Januar 2025 un-
ter der Telefonnummer 07433/9099843 oder per 
E-Mail an elvira.bruenle@drk-zollernalb.de zur 
Veranstaltung anzumelden. Wir freuen uns dar-
auf, Sie begrüßen zu dürfen.

Volkshochschule Balingen e.V.

Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen begin-
nen in Kürze:
Montag, 3. Februar
Töpferatelier für Kinder, ab 6 Jahren, 4-mal, 15.45 Uhr
Töpferatelier, 4-mal, 18.00 Uhr
Mittwoch, 5. Februar
Der Säuren-Basen-Haushalt in unserem Körper, 19.00 Uhr
Freitag, 7. Februar
Soßenallerlei, 18.00 Uhr
Samstag, 8. Februar
Solarenergie erleben - nutze die Sonne mit fischertechnik, 09.30 Uhr
Ayurvedische Küche, 10.00 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon (07433) 
90800 oder im Internet unter www.vhs-balingen.de.

Kath. Erwachsenenbildung

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Programm für 
Gesundheit, Sport, Familie, Kinder, Bildung und Kreativität. 
Für die ganze Familie – unabhängig von Konfession und Her-
kunft. Wir freuen uns über Ihr Interesse.
Regionale Obstschätze – Vorkommen, Geschichte und Ver-
wendung
Vortrag am Freitag, 31. Januar, 16 Uhr, Kloster Binsdorf, Leitung: 
Markus Zehnder, Kreisfachberater.



12   |    Amtsblatt Dormettingen · 29. Januar 2025 · Nr. 5

Führung durch die Alte Synagoge Hechingen
Am Sonntag, 02. Februar, 15 Uhr, Synagoge Hechingen, Leitung: 
Ulrike Stoll-Dyma, Bildungsreferentin.
Geschichten aus der Geschichte der Stadt Balingen – Thema: 
Alter im Wandel der Zeit
Stadtführung am Sonntag, 02. Februar, 14-15.30 Uhr, Balingen, 
Friedhofskirche. Leitung: Gabriele Seifert, ehrenamtliche Stadt-
führerin. Keine Anmeldung notwendig!
Progressive Muskelentspannung ... für einen entspannteren 
Umgang mit Stress
Online-Vortrag mit prakt. Übungen am Mittwoch, 05. Februar, 19-
21 Uhr, Leitung: Susanne Deiters, Stessmanagement-Trainerin.
Streit um das Heilige Land – Zur aktuellen Situation im Nahen 
Osten
Vortrag am Donnerstag, 06. Februar, 18.00 Uhr, kath. Gemeinde-
haus Balingen, Referent: Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Dieter Vieweger
Entspannung durch bewusstes Atmen
Kurs ab Donnerstag, 06. Februar, 19.30-20.30 Uhr, Geislingen, Bür-
ger- und Vereinshaus Harmonie, Leitung: Silke Stanzel, Entspan-
nungspädagogin
Geistig fit bleiben – mit einfachen Denkübungen
Kurs ab Montag, 10. Februar, 3x, 14.30-16 Uhr, kath. Gemeinde-
haus Balingen, Leitung: Anne Heller, Gedächtnistrainerin
Kleinkinder auf Entdeckungsreise - unter 1-Jährige /ab 6 Mo-
naten
Kurs ab Dienstag, 11. Februar, 4x, 9.30-11 Uhr, kath. Gemeinde-
haus Balingen, Leitung: Marita Wiest, Erzieherin
Frauen-f l u g: Keine Angst vor der Angst
Vortrag am Montag, 17. Februar, 19-20.30 Uhr, kath. Gemeinde-
haus Balingen, Leitung: Gabriele Seifert, Apothekerin
Balsam für die Seele
Online-Seminar ab 19. Februar, 3x, 19-20.30 Uhr, Leitung: Susan-
ne Deiters
Digitaler Elterntreff: Meine Familie - Stress oder Erfüllung?
Online-Seminar am Dienstag, 25.02., 20:- 21:30 Uhr, Leitung Ulri-
ke Bogen
Anmeldung und weitere Infos: www.keb-zak.de, 
Tel.: 07433/90110-30, E-Mail: info@keb-zak.de

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Lokale Nachrichten – Immer aktuell und zuverlässig
Lokale Informationen sind der Kern dessen, was NUSSBAUM.de 
ausmacht. Hier findest du alle wichtigen Nachrichten aus deiner 
Gemeinde: von politischen Entscheidungen und Vereinsberich-
ten bis hin zu spannenden Geschichten aus der Nachbarschaft. 
Doch NUSSBAUM.de geht über die reine Information hinaus. Die 
Autoren der Plattform werden sorgfältig geprüft, um dir eine ver-
lässliche Quelle zu bieten. In Zeiten von Fake News ist das ein un-
schätzbarer Vorteil.
Dank klarer Strukturen und Kategorien kannst du schnell genau 
die Inhalte finden, die dich interessieren. Ob aktuelle Entwicklun-
gen im Stadtrat, Neuerungen bei öffentlichen Einrichtungen oder 
Ereignisse aus dem Vereinsleben: Mit NUSSBAUM.de bist du im-
mer gut informiert – zuverlässig, objektiv und nah dran.

Individuell zugeschnitten – Deine Heimat, dein 
NUSSBAUM.de
NUSSBAUM.de ist so individuell wie du. Mit der Funktion zur Per-
sonalisierung kannst du dir die Seite so einrichten, dass sie genau 
zu deinen Interessen passt. Du möchtest wissen, was in deinem 
Ort passiert? Kein Problem – hinterlege einfach deinen Heimat-

ort und deine Region. Du interessierst dich für bestimmte Vereine 
und Organisationen? Folge diesen Profilen einfach und lass dir 
die passenden Inhalte anzeigen – egal, ob aus deinem Ort oder 
Nachbarorten.

So sparst du Zeit und bekommst genau das, was dir wichtig ist. 
Zusätzlich werden dir Events, Tipps und Nachrichten angezeigt, 
die du möglicherweise spannend findest. Diese intelligente Kom-
bination aus persönlicher Steuerung und Empfehlungen macht 
NUSSBAUM.de zu deinem perfekten Begleiter im Alltag.

Handverlesen – Täglich relevante News aus der 
Region und darüber hinaus

Die Region verändert sich ständig, und NUSSBAUM.de hält dich 
auf dem Laufenden – nicht nur aus deinem Ort, sondern auch 
darüber hinaus. Unsere Redaktion filtert täglich die wichtigsten 
Themen aus deinem Landkreis und ergänzt sie mit relevanten 
überregionalen News aus Baden-Württemberg. So erhältst du ei-
nen perfekten Überblick über alles, was für dich wichtig ist.

Ob es um politische Entscheidungen, kulturelle Highlights oder 
gesellschaftliche Trends geht, die Redaktion wählt sorgfältig aus 
und präsentiert dir die Essenz des Tages. Verlässlichkeit, Aktuali-
tät und Qualität stehen dabei an erster Stelle.

Eine Bühne für Vereine, Schulen und Institutionen

Lokale Akteure sind das Herz unserer Gemeinschaft, und NUSS-
BAUM.de gibt ihnen eine starke Stimme. Ob Vereine, Schulen, so-
ziale Organisationen oder Kommunen – sie alle haben die Mög-
lichkeit, ihre Angebote und Neuigkeiten direkt auf der Plattform 
zu veröffentlichen. So erfährst du nicht nur von neuen Kursen, 
Festen oder Initiativen, sondern kannst auch gezielt nach Akteu-
ren in deiner Nähe suchen.

Für die Vereine und Institutionen bietet NUSSBAUM.de einen ein-
fachen Weg, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Platt-
form ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht es jedem, Inhalte 
schnell und unkompliziert zu erstellen. Das stärkt nicht nur die 
Sichtbarkeit der Akteure, sondern trägt auch zur Vernetzung in 
der Region bei – ein Gewinn für alle Beteiligten.

Veranstaltungskalender – Immer wissen, was los ist

Von Stadtfesten über Sportveranstaltungen bis hin zu Vorträgen 
und Workshops: Mit dem Veranstaltungskalender von NUSS-
BAUM.de verpasst du keine Highlights mehr. Die übersichtliche 
Struktur erlaubt es dir, gezielt nach Events in deiner Nähe zu 
suchen – sortiert nach Datum, Kategorie oder sogar Veranstal-
tungsort.

Doch der Kalender ist mehr als eine einfache Liste. Veranstalter 
können ihre Events detailliert vorstellen, inklusive Bildern, Be-
schreibungen und Links zur Anmeldung. Dadurch wird der Ka-
lender zu einem echten Werkzeug für die Freizeitplanung. Egal, 
ob du auf der Suche nach Unterhaltung, Bildung oder Mitmach-
aktionen bist – hier findest du alles an einem Ort.

NUSSBAUM.de

Wann und
wo Du willst –
Dein ePaper.
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Das Amtsblatt ist kein Organ der Meinungspresse. Deshalb kön-
nen Anzeigen von Parteien, die ihrer Natur nach einen Beitrag zur
Meinungsbildung darstellen, im Amtsblatt grundsätzlich nicht
veröffentlicht werden. Hinweise auf Veranstaltungen, soweit die-
se nicht selbst einen meinungsbildenden Inhalt haben, können
jedoch veröffentlicht werden.

FürWochenzeitungenund für Beilagen verfährt derVerlag in glei-
cher Weise. Eine besondere Regelung gilt für Wahlanzeigen, das
heißt für Anzeigen von Parteien und Kandidaten aus Anlass ei-
ner Wahl (keine Sympathieanzeigen Dritter). Lässt die Kommune

Wahlwerbung im Amtsblatt zu, kann eine Veröffentlichung er-
folgen. Die Werbung muss sich auf die Darstellung der eigenen
Ziele beschränken. Sie darf keine Angriffe auf Dritte enthalten.
In jedem Fall gibt dieWerbung ausschließlich die Meinung der je-
weils werbenden Partei oder Personwieder, nicht die desVerlages.

Der Verlag muss bei der Veröffentlichung den Grundsatz der
Chancengleichheit beachten.

Es ist nicht nur eine gesetz-
liche Verp� ichtung, sondern 
auch eine moralische: Unter-
nehmen stehen in der Ver-
antwortung, Mitarbeiter vor 
Berufskrankheiten und Un-
fällen zu schützen. Leider er-
scheinen vielen Unternehmen 
die hohen Investitionen, die 
notwendig erscheinen, damit 
ein sicheres Arbeitsumfeld 
gewährleistet wird. „Investi-
tionen in Sicherheit sind un-
erlässlich, um die langfristige 
Gesundheit und Produktivität 
der Mitarbeiter zu gewährleis-
ten. Es gibt aber auch einige 
einfache und kostengün stige 
Maßnahmen, die  sofortige 
Verbesserungen bringen 
können“, verrät Sicherheits-
ingenieur Donato Muro. Die 
Einhaltung von Sicherheits-
vorschri� en am Arbeitsplatz 
ist entscheidend, um Unfälle 
zu vermeiden und rechtliche 
Ha� ungsfragen zu verhindern, 
wobei sowohl Mitarbeiter 

als auch Arbeitgeber und Her-
steller für Verstöße zur Ver-
antwortung gezogen werden 
können. 
Die Verbesserung der Arbeits-
sicherheit kann durch drei 
zentrale Maßnahmen e� ektiv
erreicht werden. Erstens, 
Schulungen und Sensibilisie-
rungsmaßnahmen vermitteln 
den Mitarbeitern notwendiges
Wissen, um potenzielle 
 Gefahren zu erkennen und Un-
fälle zu vermeiden.  Zweitens, 
klare Kommunikation und 
deutliche Beschilderung 
 sorgen dafür, dass alle Mitar-
beiter Sicherheitsrichtlinien
verstehen und beachten. 
Drittens, die Einführung von 
Sicherheitsprotokollen und 
regelmäßige Inspektionen 
gewährleisten, dass im  Falle 
eines Unfalls sofort richtig 
gehandelt wird und Sicher-
heitslücken frühzeitig erkannt 
und geschlossen werden. (ots/
Donato Muro/red)

Sicher arbeiten

Mehr zu Arbeitssicherheit auch auf
www.lokalmatador.de/webcode/thema-3834/

Ihre Aufgaben: 
· Mitarbeit im Winterdienst mit Fahrzeugen und Geräten
·  Instandhaltung, Sanierung, Reinigung von Straßen, Wegen, 
öffentlichen Verkehrsflächen und Abwassereinrichtungen

·  Unterhaltung und Wartung von kommunalen Einrichtungen, 
Gebäuden, Grünflächen, Kinderspielplätzen, Sport- und 
Freizeitanlagen, Friedhof

·  Wartung von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen und 
Geräten

· Hausmeistertätigkeiten
· Rufbereitschaftsdienst mit Wochenend- und Feiertagsdiensten

Ihr Profil:
·  abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen 
Beruf, vorzugsweise Mechaniker oder Bauhandwerker

· Besitz der Fahrerlaubnis der Klassen CE und BE
· Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität
·  Bereitschaft zum Wochenenddienst und zur Dienstausübung 
auch außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten

· Teamfähigkeit und hohe Einsatzbereitschaft
·  körperliche Belastbarkeit, Erfahrung im Umgang mit Zugfahr-
zeugen, Maschinen und Geräten

Wir bieten:
· ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet
·  eine unbefristete Beschäftigung mit der Möglichkeit zur 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen

·  eine leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD)

Die Gemeinde Deilingen sucht zum 02.05.2025 einen

Mitarbeiter im Bauhof (m/w/d)

Interessiert?
Dann richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 
21.02.2025 an die Gemeinde Deilingen, 
Herrn Bürgermeister Ragg, Hauptstraße 1, 78586 Deilingen, 
Tel.  07426 9471-12 oder per E-Mail an: info@deilingen.de

STELLEN

Platzierungswünsche
werden beachtet, aber können leider
nicht immer eingehalten werden.

Traumjob in Ihrer Region?
Jetzt Job finden!



14  |  Anzeigen Amtsblatt Dormettingen  •  29. Januar 2025  •  Nr. 5

BaWue-Seite1
BaWue-Seite1

  

Die druckfrischen Ex-
emplare sind kostenlos 
in den Naturpark-Ge-
schäftsstellen erhältlich 
und können auch per 
E-Mail an info@natur-
parke-bw.de nach Hause bestellt werden. 
Oder hier unter dem QR-Code bzw. Link 
bequem als PDF downloaden:

https://nussbaumwelt.net/naturpark25

Ein Hauch Alaska. Falls die Schneebedingungen 
stimmen, bietet sich in Todtmoos am letzten 

Januarwochenende dieses Bild.

FREIZEIT

BaWue-Seite1

#NATURPARK 2025 –  
NEUES MAGAZIN AB SOFORT ERHÄLTLICH

Druckfrisch erschienen: Das Magazin 
#Naturpark in der Ausgabe 2025.

Fotos: AG Naturparke BW

In der 7. Ausgabe des Magazins der Naturparke 
in Baden-Württemberg drehen sich die The-
men um die Bereiche Kultur, dem Sichtbarma-
chen versteckter Schätze im Wald, dem Erleb-
barmachen der Naturlandschaft sowie dem 
Entdecken und Schützen der Biodiversität.

KULTURERHALT
Kleindenkmäler, virtuelle Kulturroute oder Li-
mes und Landhege sind nur ein paar Schlag-
worte, worum sich das Magazin in seiner 
siebten Ausgabe dreht. Denn der Kulturerhalt 
nimmt in den Naturparken Baden-Württem-
bergs immer mehr an Bedeutung zu. Drei ex-
emplarische Kulturprojekte – die virtuelle Kul-
turroute im Naturpark Südschwarzwald, das 
Jubiläum des Limes im Naturpark Schwäbisch-
Fränkischer Wald und das Kleindenkmäler-Pro-
jekt im Naturpark Schönbuch – werden in die-
sem Heft auf kurzweilige Art und Weise unter 
die Lupe genommen. Vor allem die Kleindenk-
mäler im Schönbuch bleiben oft unbeachtet, 
leisten jedoch einen entscheidenden Beitrag 
zur Identität und Geschichte der Region. In 
Zusammenarbeit mit dem Forst setzt sich der 
Naturpark für den Erhalt dieser Zeitzeugen ein. 

BLICK AUF DIE ARBEIT 
„Die Themen der aktuellen Ausgabe #Naturpark 
bieten einen facettenreichen Blick auf die Arbeit 
der sieben Naturparke in Baden-Württemberg. 
Uns ist es ein Herzensanliegen, die Verbindung 
von Kultur, Natur und nachhaltiger Entwicklung 
konkret vor Ort zu stärken. Das Magazin versteht 
sich dabei als Schaufenster, um den Menschen in 
den Regionen und darüber hinaus die inspirie-
renden Projekte näherzubringen“, so Landrätin 
Marion Dammann, Sprecherin der AG Natur-
parke  Baden-Württemberg. Denn längst ist das  

Magazin nicht nur unter den Naturpark-Fans in 
Baden-Württemberg bekannt.

BESONDERES JUBILÄUM
Die geballte Erfolgsgeschichte des jüngsten 
Naturparks in Baden-Württemberg und zu-
gleich größten Naturparks in Deutschland 
stellen zwei Doppelseiten im Heft eindrücklich 
dar. Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord 
e. V. feiert 2025 mit seinen 115 Mitgliedsge-
meinden und 10 Stadt- und Landkreisen sein 
25-jähriges Jubiläum. Passend zu diesem Jubi-
läum erfährt man, welche Meilensteine er bis 
hierhin zurückgelegt hat und welche Projekte 
ihn inhaltlich begleiteten. 

SPANNENDE EINBLICKE
Aber auch Themen wie die taktile Karte im 
Naturpark Neckartal-Odenwald oder die 

Rückkehr des Storches im Naturpark Strom-
berg-Heuchelberg bieten besondere Einbli-
cke. Mit den Blumen- und Genussworkshops 
im Naturpark Obere Donau oder den Veran-
staltungen zum Limes-Jubiläum im Natur-
park Schwäbisch-Fränkischer Wald sowie 
mit dem Bikeländ in Eberbach im Naturpark 
Neckartal-Odenwald liefert das Magazin 
Unternehmungstipps für Groß und Klein. In 
Sachen Genuss hat der Schwarzwald einiges 
zu bieten, wie man im Beitrag über das Vi-
deoprojekt der Naturpark-Wirte der beiden 
Schwarzwälder Naturparke erfährt. Einen Be-
such wert sind auch stets die Naturpark-Zent-
ren der sieben Naturparke – was man dort au-
ßer reiner Wissensvermittlung erleben kann, 
erfährt man ebenso auf vier der insgesamt 69 
Seiten des Magazins.
 (pm/red)

Das jährlich erscheinende Magazin #Naturpark beleuchtet 
nachhaltige Regionalentwicklung und kulturelles Erbe. 
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IMMOBILIEN-VERKÄUFE

IMMOBILIEN

VERMIETUNG

Ihre Immobilienexperten in der Region für

alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilienbewertung,

Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf Rentenbasis und Ver-

mietung.

Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.

Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 07121 51 531-0
reutlingen@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Haussanierung   - Teil 1 -

Ob eine Sanierung Ihres Hauses sinnvoll ist, hängt von ihrer Ener-
giebilanz ab. Die Energiebilanz ist eine detaillierte Aufstellung al-
ler Wärmeverluste und -gewinne eines Hauses. Nur falls diese 
deutlich geringer ausfällt als der aktuelle technische Standard, 
lohnt sich die Sanierung. 

Eine Sanierung steigert den Wert Ihrer Immobilie. Doch ob Sie 
Ihre Immobilie am Markt gewinnbringend verkaufen können, 
hängt von vielen Faktoren ab, z. B. der Lage. Bevor Sie mit einer 
Sanierung viel Geld in das Haus investieren, sollten Sie sich auch 
überlegen, wie lange Sie selbst noch in der Immobilie wohnen 
wollen oder können (ziehen Sie ggf. eine Sanierung zur Barriere-
freiheit in Betracht).    – Fortsetzung folgt in KW 9 –

Büro / Lagerfläche zu
vermieten in Heiligenzimmern. 45-63m², Kaltmiete 250-
300€, NK 40€. Tel. 01604085236

Foto: monkeybusinessimages/iStock/Thinkstock
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UNTERRICHT

SEI DABEI ...
BEWIRB DICH JETZT!
Werde zum Trainermentor in deinem
Verein für die NUSSBAUM Trainerschule. 

Bewerbungsende ist der 9. Februar 2025.
Weitere Infos zur Trainerschule und zur Anmeldung 
unter www.anpfiffinsleben.de/ 
nussbaumtrainerschule
oder einfach den QR-Code scannen.

NUSSBAUM Trainerschule

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Kanal- und Rohrreinigung
 TV-Untersuchung sowie zuverlässige

Behebung von Kanal- und
Rohrschäden

📞📞 07579-16 66
📱📱📱 0172-74 68 20 9
📧📧 info@gartenbaumayer.de

Herzliche Einladung! 

Paul Hermle GmbH * Industriestraße 29 * Gosheim 

Tel. 07426.94 05-0 * info@paul-hermle.de * www.paul-hermle.de 

Informations- und 

Beratungsabende 

Heizen mit  

erneuerbaren Energien 
Mittwoch, 12. Februar, 19 Uhr 

18:30 Uhr Zusammentreffen mit kleinem Imbiss 
 

* Staatliche Förderungen für Heizungstausch und 

Gebäudesanierung - bis 70 % Förderung 

* Schritt für Schritt zur neuen Heizung mit Hermle 

* Wärmepumpen und Photovoltaik  

* Heizen mit Holz – die Alternative 
 

Referenten: Uwe Frommer, Bau- und Energieberater 

Adrian Schick, Heizungsexperte der Firma Paul Hermle 

 

Ihr Traumbad aus einer Hand 
Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr 

18:30 Uhr Zusammentreffen mit kleinem Imbiss 
 

Bäder aus einer Hand gibt es nicht einfach von der Stange.  

Voll- oder Teil-Badsanierung: Ideen und (altersgerechte) 

Lösungen sowie Fördermöglichkeiten. 
 

Referenten: Viktor Schmidt, Leiter Badabteilung 

Johannes Seidel, Badexperte der Firma Paul Hermle 

Tel. 0176 28446142

Wir kaufen Ihr Auto
Jede Marke. Jedes Alter. Jeder Zustand.

Zuverlässig, einfach und fair.
Anrufen lohnt sich. Jederzeit erreichbar, auch amWochenende.

GESCHÄFTSANZEIGEN


